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Kein UV-Schutz in der Pause, wenn ein Schüler das Schulgelände verlässt um im an-
grenzenden Stadtpark zu rauchen und er durch einen herabfallenden Ast schwer verletzt 
wird.  
 
§ 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII 
 
Urteil des LSG Hamburg vom 28.10.2020 – L 2 U 1/20 – 
Aufhebung des Urteils des SG Hamburg vom 29.11.2019 – S 40 U 227/18 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 20/20 R - wird berichtet  
 

Zwischen den Beteiligten ist die Anerkennung eines Ereignisses als Arbeitsunfall in der 
Schüler-Unfallversicherung streitig.  
Der Kläger ist 1999 geboren und war als Schüler bei der Beklagten gegen Schulunfälle versi-
chert. Am 18. Januar 2018 hielt er sich in der zweiten großen Schulpause gemeinsam mit 
zwei Mitschülern im Stadtpark auf. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe der Schule. Zur 
Zeit des Unfalls herrschte ein Unwetter in Form von Sturm und Schneefall (Sturmtief „Frie-
derike“). Im Stadtpark rauchte der Kläger mit einem der Mitschüler und hielt sich dort zur 
Erholung auf. Während dieses Aufenthalts fiel ihm ein sehr großer und schwerer Ast auf 
Kopf und Körper, wodurch der Kläger ein Polytrauma mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma 
sowie andere Verletzungen erlitt  
Mit Bescheid vom 20. April 2018 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass die Behandlung zu 
ihren Lasten abgebrochen werde., da kein Schulunfall vorliege. Das Aufsuchen des Stadt-
parks sei aus eigenwirtschaftlichen Zwecken erfolgt, sodass der Kläger nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden habe. Im Anschluss an das erfolglose Wider-
spruchsverfahren legte er Klage ein. 
Das SG verurteilte die Beklagte zur Anerkennung des Unfalls als Schulunfall, mit der Be-
gründung, der Stadtpark werde von der Schule für die Erholungspausennutzung als erweiterter 
Schulhof nicht nur toleriert, sondern auch befürwortet. Dadurch würde eine grundsätzliche Er-
weiterung des schulischen Verantwortungsbereiches offenbar. 
Auf die Berufung durch die Beklagte hob das LSG das Urteil des SG auf. 
Es stellt fest, dass kein Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b Alt. 1 SGB VII 
für den Unfall bestehe. Der Versicherungsschutz nach dieser Vorschrift sei auf den organisa-
torischen Verantwortungsbereich der Schule begrenzt. Ein solcher erfordere im Regelfall einen 
unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zum Schulbesuch, der grundsätzlich 
entfalle, wenn schulische Aufsichtsmaßnahmen nicht mehr gewährleistet seien (BSG vom 30. 
Juni 2009 – B 2 U 19/08 R – [UVR 018/2009, S. 1092]). Zwar könne auch dann Versicherungs-
schutz in der Schülerunfallversicherung bestehen, wenn der räumlich-zeitliche Zusammenhang 
(z.B. bei Klassenfahrten, Museums- und Theaterbesuchen ggf. außerhalb der Unterrichtszeit) 
oder wirksame schulische Aufsichtsmaßnahmen (z.B. bei Schülerbetriebspraktika im In- und 
Ausland; Tätigkeiten in der Schülermitverwaltung) weitgehend gelockert seien, allerdings 
müsse die unfallbringende Verrichtung noch im organisatorischen Verantwortungsbe-
reich der Schule geschehen. Daran fehle es grundsätzlich, wenn wirksame schulische 
Aufsichtsmaßnahmen überhaupt nicht mehr gewährleistet seien (BSG, Urteil vom 23. Ja-
nuar 2018 – B 2 U 8/16 R – [UVR 04/18, S. 203]). Nach dieser Rechtsprechung komme die vom 
Sozialgericht vorgenommene Erweiterung des Schulgeländes auf „die Nutzung des Stadtparks“ 
nicht in Betracht. Denn der Einflussbereich der Schule ende, ebenso wie deren Aufsichts-
pflicht und –Möglichkeit am Schultor, wie die dortigen Kontrollen auch deutlich machten.  
Der Versicherungsschutz sei dabei auch bei einem Schüler grundsätzlich zu verneinen, 
wenn sich die betreffende Person zur Unfallzeit rein persönlichen, von der versicherten 
Tätigkeit nicht mehr beeinflussten Bedürfnissen und Belangen widme, wie Essen, Trinken 
und Schlafen oder einem privaten Spaziergang. Allein das allgemeine Interesse der 
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Schule daran, dass Arbeitspausen in vernünftiger Weise zur Erholung und Entspannung 
verwendet werden, damit die Leistungsfähigkeit des Schülers erhalten bleibt, reiche 
nicht aus, um den inneren Zusammenhang zwischen der eigentlichen schulischen Tätig-
keit und dem Verhalten in der Pause zu begründen. Ein innerer Zusammenhang sei, wie bei 
der Nahrungsaufnahme, nur anzunehmen, wenn die bisherige schulische Tätigkeit als wesent-
liche Ursache eine besondere Ermüdung des Versicherten verursacht habe, die ohne die  schu-
lische Tätigkeit gar nicht oder erst später aufgetreten wäre. Anhaltspunkte dafür, dass im Un-
terricht eine besondere Belastungssituation vorgelegen habe, die diesen Spaziergang aus-
nahmsweise notwendig gemacht hätte, um die Schulfähigkeit des Klägers zu erhalten bzw. wie-
derherzustellen, seien weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. 
Auch der Gedanke, dass sich am Unfalltag aus unzureichender Beaufsichtigung oder dem 
typischen Gruppenverhalten von Schülern oder Jugendlichen besondere Gefahren ergeben 
hätten, greife vorliegend nicht. Denn ein solches jugendspezifisches Verhalten liege gerade 
nicht vor. Zutreffend sei allerdings, dass volljährige Schüler in den Pausen nicht gehindert wer-
den könnten, das Schulgelände und damit den organisatorischen Verantwortungsbereich der 
Schule zu verlassen. Tun sie das, unterlägen sie allerdings auch, wie dargelegt, im Wesentli-
chen denselben Grundsätzen wie Arbeitnehmer, welche in der Pause die Betriebsstätte verlas-
sen.  
Da der Kläger somit ohnehin nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
stand, als er in der Pause das Schulgelände verließ, komme es nicht mehr darauf an, ob 
er dies tat, um Drogen zu konsumieren, oder ob ein vorheriger Drogenkonsum möglich-
erweise seine Reaktionsfähigkeit derart beeinträchtigt hatte, dass er als die allein recht-
lich wesentliche Ursache des Unfalls anzusehen wäre. 
Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache zugelassen. 
Hinweis: Siehe auch Anmerkung von Dunja Barkow v. Creytz in NZS 7/2021, S. 273(D. K.) 

 
Das Landessozialgericht Hamburg hat mit Urteil vom 28.10.2020 – L 2 U 1/20 –  
wie folgt entschieden: 
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